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Kleine Anfrage des Abgeordneten René Hein (AfD)  
Drs.-Nr.: 7/2900 
Thema: Bewirtschaftungsbezirke Rot-, Dam-, Sika- und Muffelwild 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich 
die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Welche Rotwildbewirtschaftungsbezirke mit welcher  

Fläche gibt es in Sachsen und welchen Anteil an der  
gesamten jagdlich bewirtschafteten Fläche haben sie? 

 
Frage 2: Welche Bewirtschaftungsbezirke mit Damwild, mit welcher 

Fläche und welchem Anteil an der gesamten jagdlich  
bewirtschafteten Fläche gibt es in Sachsen? 

 
Frage 3: Welche Bewirtschaftungsbezirke mit Muffelwild, mit 

welcher Fläche und welchem Anteil an der jagdlich 
bewirtschafteten Fläche gibt es in Sachsen? 

 
Frage 4: Welche Bewirtschaftungsbezirke mit Sikawild, mit welcher 

Fläche und welchem Anteil an der gesamten jagdlich  
bewirtschafteten Fläche gibt es in Sachsen? 

 
Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 4: 
 
Gemäß der §§ 4, 7 und 8 des Bundesjagdgesetzes in Verbindung mit den 
§§ 9, 10 und 11 des Sächsischen Jagdgesetzes wird die Jagd in Jagd-
bezirken ausgeübt. Bewirtschaftungsbezirke für einzelne Wildarten gibt es 
in Sachsen nicht. 
 
Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass bis zum 
14. September 2012 im Freistaat Sachsen das Hegen von Rot-, Dam- oder 
Muffelwild nur in den sogenannten Schalenwildgebieten zulässig war.  
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Diese waren in der Anlage 3 der Sächsischen Jagdverordnung vom 29. Oktober 2004 
(SächsGVBl. S. 560), die zuletzt durch die Verordnung vom 26. Februar 2010 
(SächsGVBl. S. 105) geändert worden ist, entsprechend beschrieben. Mit Inkrafttreten 
der Sächsischen Jagdverordnung vom 27. August 2012 (SächsGVBl. S. 518), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 332) geändert 
worden ist, ist die Abgrenzung von Schalenwildgebieten entfallen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Wolfram Günther 
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